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Gegner gegenüber.Der Kampf gegen den Nationalsozialismus

ist ihm in Flaisch und Blut übergegangen. Er führt ihn

mit jedem ihm zu Gebote stohenden Mittel:Sabotage,Zer-

Setzungspropaganda,Brandstiftung, Mord.Dadurch hat der

b lsolcwistische Soldat jeden Anspruch auf Behandlung als

ehrenhafter Seldat wnd nach dem Genfer Abkommen verleren.

Es entspricht daher den Ans hnen und der Würde der deut-

schen Wehrmacht, daß jeder deutsche Soldat_ d e m s o w-

j e t i s c h & n Kriegsgefangenen gegenüber schärfsten

A b s t a n d h ä l t, Behandlung muß kühl, doch korrekt

sein. Jede Nachsicht und segar Anbiederung ist strengstens

zu ahnden. Das Gefühl des Stolzes und der Überlegenheit

des deutschen Soldatan, dar zur Bewachung sowjet.Kr.Gef.

bafehlen ist, muß jederzeit auch für die Öffentlichkeit

erkeunbar sein.
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da sie die Voraussetzung bein Einschreiten unter allge-

mein friedlichen Vernältnissen geben. Bei den sowjet.Kr.

Gef. ist es sclon aus disziplineren Gründen nötig,den

Waffengebrauch sehr scharf zu handhaben. Wer zur Durch-

setzung einen gegebenen Bafehls nicht cder nicht ener-

gisch genug von der Warfe Gebrauch macht, macht sich

strafbar,

Auf flüchtige Kr. Gef.ist sofort ohne worherigen Haltruf

zu schießen,Schreckschüsse dürfan niemals abgegeben werden,

Die bisher bestehanden Bestimmungan, insbesondere H.Dv.

38/ll,Seite l3, usw. ,werden insoweit aufgehoben.Auf der

andoren Seite ist jede Willkür untersagt.Der arbeitswil-

lige und gehorsame Kr,Gef,ist korrekt zu behandeln Vor-

sicht und Mißtrauen dem Kr,Gef. gegenüber ist jedoch nie-

mals außer Acht zu lassen. Waffengebrauch gegenüber sowjet.

Kr.Ged.gilt in der Regel als rechtmäßig..

Jeder Verkelr d.r Kr. Gg, mit dur Zivilbevölkerung ist zu

verhindern. Dies gilt insb sondere für das besetzte Gebiet,

Auf die Prennung des Kr,Gef.-Führerpersonals(Offiziere und

Unteroffiziere),die bereits durch das Feldheer durchge-

führt ist,ist auch in Gebiet der Wehrmachtbefehlshaber und

im Reichsgebiet sohärfstuns zu achten.Jede Verständigung

zwischen Führerpersonal und Mannschaften,auch durch Zeichen,

muß unmöglich gemacht werden.

Aus geeignetun sowjet. Er. Gaf. ist eine Lageroolizei in

den Legern und auf den größeren Arbeitskemnandos zu bilden,

die zur Durchführwig der D-dnung und Erhaltung der Dis-

ziplin vom Komnandanten eingesetzt wird. Zur wirksamen

Durchführung ihrer Aufgaben darf die Lagerpolizei inner-

halb der Drahtunzäunung mit Stöcken, Peitschen oder äln-

lichen ausgerüstet werdan, Die Verwendung selcher Sohlag-

waffen dureh deutsche Soldaten wird ausdrücklich verboten.

Durch bessere Verpflegung, Behandlung und Unterkunft soll

ein Ausführungsorgan im Leger geschaffen werden,das die
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Tätigkeit der deutschen Wachmannschaft stark entlastet.

II. Behandlung ven Volkstumsangehörigen..

Auf Grund der bishorigen Befehle hat bereits in der bis-

d  n 

sowie in den Lagern des Reiches aine Aussonderung der Kr.

Gef. naoh ihrer Volkstumszugehörigkcit stattgefunden.Es

konmen hierfür folgende Volkstunszugehörige in Fraget

Volksdautsche,

Ukrainer,

dcissrussen,

Pelen,

Litauar,

Letten,

Eston,

Rumänen,

Finnen,

Gergier.

Seweit eine Aussonderung aus besonderen Gründen noch nicht

durchgeführt werden konnte, ist diese ungehend nachzuholen.

Dies gilt besonders für die in den Gebieten der Wehrmacht-

befehlshabar neu anfallanden Kr. Gef..

Folgende Volkstumsangehörige werden beschleunigt in ihre

Heimat entlassen werden:

Volksdeutsche,

Ukrainer,Weissruthenen,

Letten,

Esten,

Litauer,

Rumänen,

Finnen.

Über die Durehführung dieser Entlassungen ergehen Sonder-

befehle.

Sofern bei einzelnen dieser Volkstunsangehörigen zu vermuten

ist, daß sie auf Grund ihrer Binstellung dem deutsohen

Volke und dem Nationalsozialismus sehädlich oder gefähr.

lich werden können, sind sie von der Entlassung auszunehmen

und ist mit ihnen nach Ziff.III zu verfahren.

IIl.Aussonderung von Zivilpersonen und politisch unerwinschten

Kr. Gef.des Ostfeldzuges.

1.
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l.Absicht.

Die Wehrnacht muß sich ungehend von allen denjenigen

Elenentan unter den Kr.Gef.befreien, die als belschewi-

stische Triebkräfte anzusehen sind. Die besondere Lage

des Ostfeldzuges verlangt daher b e s e n d e r e

M a s s n a h m o n, die frei von bürokratischen und

geführt werden nüssen.

2.Weg zur Grreichung des gestockten Zieles.

A.Außer der in den Kr. Gef. - Lagern erfolgtan Gliede--

rung nach Nationalitäten, s. Ziff.II, sind die Kr,Gef.

( auch Volkstunsangehörige)scwie die in den Lagern vor-

handenen Zivilperscnen wie folgt auszusondern:

a) politisch Unervinschte

b) politisch Ungefährliche

c) politisch besonders Vertrauenswürdige( die für den

Einsatz zum Wiederaufbau der besetztzn Gebiete ver-

wendungsfähig sind).

B. Während die Trennung nach Natiönalitäten, Führorpersonal

usw, durch die Lagerorgane selbst vorgenommen wird,stellt

zur Aussonderung der Kr. Gef. hinsichtlich ihrer poli-

tischen Einstellung der Reichsführer W.

Einsatzkemmandos der Sicherheitspolizei und

des Sicherheitsdienstes

zur Verfügung. Sie sind dem Ohef der Stcherheitspalizei

und des SD unmittolbar untarstellt, für ihren Sonderauf-

trag besonders geschult und treffen ihre Maßnahmen und Er-

mittlungen im Rahnen der Lagerordnung nach Richtlinion,

die sie von diesen erhalten haben.

Den Kommandanten besond rs deren Abwehroffiziaren wird

engste Zusammenarbeit mit den Einsatzkommandos zur

Pflicht gemacht.
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Erscheinen dis vertrauenewürdigen Personen für den

Einsatz zum Wiederaufbau im besetzten Gebiet besonders

geeignet, so darf einem Frcigubee duchen des Einsatzkom-

mandos der Sicherheitspolizei unl des SD nur dann wider-

sprochen werden, wean ein abwe: rmaßiges Interesse an

einer bestiimten Person bestelt.

IV. Arbeitseinsatz sowjet. Kr. Guf.

1.)Allgen ines.

Sowjet. Kr. Gef. dürfen nur in geschlossenen Kolomen

unter strengster Absonderung von Zivilpersonen und Kr.

Gef. anderer Nationälitäten eingesetzt werden. (Kolonnen--

mäßiger Einsatz). Es kommän nur Arbeitsstellen in Frage,

an denen die Kr, Gef. unter ständiger Aifsicht der Wach-

manuschaften arbeiten können. Die Trennung von Zivilperso-

nen und Kr. Gef. anderer Nationalitäton nuß nicht nur in der

Unterkunft, sondern auch en der irbeitsstätte durchgeführt

werden.Es ist dabei zu bedanken, daß die Wachmannsohsften

am sofortigen Weffengebrauch nicht durch die Rücksicht

auf etwa anwosende Dritt. behindert werden dürfen.

2. Besondere Bestimmungen für den Arbeitseinsatz in Reichs--

gebiet.

Oberstar Grundsatz für den Einsatz sowjet. Kr. Gef. im

Reichsgebiet ist die unbsdingts Sicherheit deutschen

Lebens und deutschen Gutes.

Die Verantwortung für den ord.ungsgomäßan Arbeitsoinsatz

der sewjet.Kr.Gef. tragon hier eusschließlich_ die den

Einsatz verfügenden Wahimachtsdienststallon.

Der Einsatz hat dahur in erstor Linia bei wehrmachteigenen

Arbsiten zu erfolgen. Für den Einsatz im zivilon Sekto.

können die örtlichen Arbeitseinsatzbehörden Vorschläge

machen, die Entscheidung. liegt entgegen den Bestimmungen

über den Einsutz der übrigen Kr.Gef. bei den Wehr-

machtdienststellen. Wo an einer zivilen Arbeitsstelle



Anlage zur Verfligung O K W/AWi/

Abt.Kriegsgef. Nr. 3o58/4l geh.vom

V/

8.9.194l( ffan zu behandeln!)

M e r k b l a t t

für die Bewachung sowjet. Kriegsgefangener._

Der Beluohowismus ist der Todfeind das nationalsozialisti-

sohen De u t s o h l an d.

Zum ersten Male in dissem Kriuge stsht dem deutschen Soldaten

ein nicht nur snldatisch, sundern auch politisch geschulter

Gegner gegenüibar,der im Komunismus sein Ideal, im National-

sozialismus seinen irgsten Feind sieht. Im Kanpf gogen den

Nationalsozialismus iet ihm jedes Mittel recht:Heckenschü-

tzankrieg,Bandentum,Sabotage, Brandstiftung,Zersetzungs-

propaganda, Mord.Auch der in Gefangenschaft geratene Sowjet-

soldut,nag er auch äußerlich noch so harnlos erscheinen,wird

jede Gelegenhait benutzen, wn seinen Hass gegen alles Deutsche

zu betätigen, Es iat demit eu reshnen, daß die Kr,Gef,ent-

esa d u Sta a n snto edds

schaft erhelten haben. Ihnen gegenüber ist alsc äußerste

Wachsamkeit. grüßte Vorsioht und schärfstes Mißtrauen drin-

gendes Gebot.

Für die Bewachuigsmendscheften gelten folgande Richtlinien:

1.) Rücksichtsloses Durchgreifen bei den geringsten

Anzeichen von Widarsetzlichkeit und Ungehorsam!

Zur Breehung von Widerstand ist von der Waffs scho-

nungslos Gebrauch zu nnchan.

Auf fliehonde Kr. Gef. ist sofort (ohne Anruf) zu

sohießen mit der festen Absicht zu treffen.

2.) Jede Unterinltung_ nit den Kr. Gef.- auch auf den

Marsch von und zur Arbaitsstelld - soweit sie sich

nicht auf unbedingt notwendige dienstlichu Anweisung

bezieht, ist streng verboten,

Es
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Eine Überstellung des rückzuführenden Italieners

mittels polizeilichem Sammeltransport ist verboten.

2. Weigert sich der arbeitsvertragsbrüchige italienische

Arbeiter trotz eingehender Belehrung und staatspolizei-

licher Warnung, an seinen alten Arbeitaplatz zurückzu-

kehren, ist von der Staatspolizei - leit - stelle des

Ergreifungsortes Antrag auf Abschiebung nach Italien

beim Referat IV D 3 des RSHA. nach den Vorschriften zu

Ziff. 3 meines Erlasses vom 19. 11. 1941 zu stellen.

Ich habe keine Bedenken, diese Arbeitskräfte, die

•hnehin ihre Bestrafung in Italien zu erwarten haben,

-nach ergangener Entscheidung zum Zwecke der Abschiebung

mittels polizeilichem Sammeltransport dem Auffanglager
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ständige Staatspolizei - leit - stelle kurz zu unterrichten.

Gegen arbeitsvertragsbrüchige italienizche Arbeitskräfte

sind nur örtliche Fahndungsmaßnahmen einzuleiten, eine Aus-

sehreibung im Deutschen Fahndungsbuch ist unbedingt zu unter-

lassen.

In letzter Zeit kennte wiederholt festgestellt werden,

daß verschiedenste Stellen, wie z. 3. Betriebe oder Beauftrag-

te der italienischer Konföderation, eine Abschiebung vertrags-

brüchiger italienischer Arbeitskräfte nach Italien in die Wege

geleitet haben. Ich weise darauf hin, daß durch derartige Maß-

nahmer. eine Bestrafung des Betreffenden in Italien nicht er-

reicht wird und dies dementsprechend tunlichst zu unterbinden

ist. Anträge auf Abschiebung von.Italierern ven den Leitern

der Arbeitsämter werden in Zukunft gemäß Runderlaß des General.-

bevollmäehtigten für den Arbeitseinsatz bei den zuständigen

Staatspolizei-leit-stellen gestellt.

Zur Unterrichtung teile ich noch mit, daß die Reichstreu-

härder der Arbeit durch Erlaß des Generalbevollmächtigten für

den Arbeitseinsatz ermächtigt worden aind, Ordnungestrafen

gegen arbeitsvertragsbrüchige Italiener zu verhängen.

Es ist der nochmalige Hinweis erforderlich, daß in allen

Anträgen auf Abschiebung italienischer Arbeitskräfte unbedingt

die letzte Heimatanschrift des betreffenden Italieners anzuge-

ben ist, um unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Die in diesem Erlaß festgesetzten Richtlinien beziehen

sich nur auf arbeitsvertragsbrüchige italienische Arbeits-

kräfte. Die Bestimmungen meines Erlasses vom 19. 11. 1941 hin-
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sichtlich politischer und krimineller Verfehlungen werden hier-

von nicht berührt.

Zusatz für Stape Innsbruck:

Die zu 2h meines an die dortige Dienststelle gerichteten

Erlasses vom 17. 2. 1942 - IV D - 51/41 (ausl. Arb.) - genann-

ten italienischen Arbeitskräfte sind entsprechend der Ziff. 1

dieses Erlasses zu behandeln. Eine Rückführung dieser Italie-

ner an den alten Arbeitsplatz im Wege des polizeilichen Sammel-

transportes darf demnach nicht mehr erfolgen,

In Vertretung:
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Betrifft: Besprechung über die Behandlung a

Arbeiter im Altreich.

Jch erlaube mir, an die Entsendung von 4-Ob

bannführer Fischer zu der Besprechung zu er

und schlage vor, 4-Obergruppenführer Heydri

die Angelegenheit anzusprechen.
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Der Chef der Sicherheitspolizei

as sep pun

Berlin, den 19. November 1941

IV D - 65/41 (ausl. Arb.)

Schnellbrief!

adispcotektot

in Bühmen und Mähren.

Eing.: -1.922.1941

An

Tab. Nr.:

alle Staatspolizeileit- und

Staatspolizeistellen

Kriminalpolizei - leit - stellen

SD - Leit - Abschnitte
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